
Über  was  sollen  wir  heute  abstimmen?  Das  private  Unternehmen  MZ‐Concept  GmbH  möchte  in 

Schwetzingen  einen  Kindergarten  eröffnen,  die  Stadt  soll  dieses  Vorhaben  mit  einem  einmaligen 

Investitionskostenzuschuss  im  Zuge  der  Erstausstattung  und  einem  jährlichen 

Betriebskostenzuschuss unterstützen.  

Für uns kommen hierbei gleich mehrere Punkte zusammen:  

In Schwetzingen gibt es weiterhin einen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen (sowohl U3 als auch Ü3), 

der  nicht  durch  die  Stadt  selbst  oder  die  bisherigen  kirchlichen  und  freien  Träger  gedeckt werden 

kann  oder anders ausgedrückt, die bisherige Strategie "wir fahren auf Sicht" ist gescheitert. 

Wir  halten  fest:  Wir  brauchen  diese  Plätze,  um  den  Rechtsanspruch  auf  Betreuung  gerecht  zu 

werden. Zusätzlich soll die Kapazität erstmals auf über 100% ausgeweitet werden. 

Wir wissen sehr wohl um die Unwägbarkeiten bei der Kitabedarfsplanung und möchten hier auch in 

keinster Weise die Verantwortlichen im Bereich Kindergärten, die allesamt einen hervorragenden Job 

machen, an den Pranger stellen. Deshalb haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder darauf 

hingewiesen, dass eine zu schlanke Verwaltung auf Dauer dazu führt, Aufgaben mehr und mehr aus 

der Hand geben zu müssen. (Standard‐Zitat aus den HH‐Reden von Robin Pitsch „Magersucht beim 

Personal ist auf die Dauer immer ungesund.") 

Wir machen  keinen Hehl  daraus,  dass wir  das Heft  des Handelns  im Bereich  frühkindliche  Bildung 

gerne weiterhin bei der Stadt bzw. bewährten Partner gesehen hätten. So haben wir beispielsweise 

keine Gegenüberstellung, wie sich die Kostenstruktur darstellen würde, wenn die Stadt an gleicher 

Stelle die Trägerschaft übernehmen würde. 

Uns  liegt  ein  Gesamtpaket  vor,  das  in  dieser  Form  nicht  mit  anderen  Angeboten  in  der  Stadt 

vergleichbar  ist,  das  ist  in  der  Vorberatung  deutlich  geworden.  Auch  der  Vergleich  mit  den 

Betreuungseinrichtungen  in der Moltkestraße  ist  für uns so nicht eins zu eins möglich, da hier eine 

eigene  Immobilie  bzw.  eine  städtische  Liegenschaft  einbezogen wurden  und  keine  Anmietung  der 

Räumlichkeiten bei einem Dritten erfolgen. 

Spannend  ist  also  die  Frage,  wie  bewerten  wir  die  Vorlage.  In  unserer  Fraktion  haben  wir  hier 

gemischte Gefühle: 

‐  endlich  bekommen wir  die  Kapazität,  die  allen  Eltern  in  Schwetzingen  einen  Rechtsanspruch  auf 

einen Betreuungsplatz ermöglicht 

‐ sollen wir uns freuen, dass die Angebotspalette in Schwetzingen, um einen weiteren Baustein ‐ vom 

Konzept  und  der  Trägerschaft  ‐  erweitert  wird  oder  finden  wir  es  schlecht,  dass  ein  privates 

Unternehmen als GmbH mit dem Bildungsangebot für unsere Kleinsten Gewinne erzielen möchte ja 

sogar muss 

‐  müssen  wir  uns  Sorgen  machen,  dass  Betreuungspersonal  aus  den  bisherigen  Einrichtungen 

wechselt und es dadurch zu Spannungsverhältnisse unter den Träger kommt oder entsteht hier ein 

neuer Ausbildungsstandort für nachhaltige Beschäftigungs‐ und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

‐ ergeben sich durch die Einbindung des Stadiongeländes Nutzungskonflikte mit Vereinsangeboten 

‐ werden Mieterhöhungen eins zu eins auf den städtischen Betriebskostenzuschuss aufaddiert 

Diese und weitere Fragen beschäftigen uns ‐ und aktuell sind dies mehr Fragen als Antworten. Das 

führt dazu, dass unsere Fraktion uneinheitlich abstimmen wird.  



Einerseits sehen wir den dringenden Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten, den wir Eltern und Kindern 

nicht vorenthalten wollen. Ein Teil wird daher der Vorlage zustimmen und ist bereit sich überzeugen 

zu  lassen,  verbunden  mit  der  Hoffnung,  dass  sich  die  offenen  Fragen  im  weiteren  Verlauf  noch 

beantworten.  

Andererseits  gibt  es  in  unserer  Fraktion  Bedenken.  Zwar  werden  durch  das  Engagement  eines 

privaten Unternehmens kurzfristig notwendige Betreuungskapazitäten  geschaffen,  jedoch  führt die 

Entwicklung  der  zunehmenden  Privatisierung  im  Bildungsbereich  in  der  Folge  in  punkto 

Chancengleichheit zu einer sozialen Bruchkante in der Gesellschaft, da der staatliche Bildungsauftrag 

zunehmend durch gewinnorientierte Unternehmen erfüllt wird,  so dass  in der Konsequenz ein Teil 

der Fraktion die Beschlussvorlage ablehnen wird. 


